
Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges. § 7a

§ 7a

Sonderrege lung be i der Ermi t t lung des Gewer-
beer t rags e iner Organgese l l s cha f t

(1) Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organgesellschaft ist § 9
Nr. 2a, 7 und 8 nicht anzuwenden. In den Fållen des Satzes 1 ist § 8 Nr. 1 bei
Aufwendungen, die imunmittelbarenZusammenhangmitGewinnen ausAn-
teilen iS des § 9Nr. 2a, 7 oder 8 stehen, nicht anzuwenden.

(2) Sind imGewinn einerOrgangesellschaft

1. Gewinne ausAnteilen iS des § 9Nr. 2a, 7 oder 8 oder

2. in den Fållen derNr. 1 auchAufwendungen, die imunmittelbarenZusam-
menhangmit diesenGewinnen ausAnteilen stehen,

enthalten, sind § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 bis 4 des KÇrperschaftsteuergesetzes
und § 8 Nr. 1 und 5 sowie § 9 Nr. 2a, 7 und 8 bei der Ermittlung des Gewer-
beertrags der Organgesellschaft entsprechend anzuwenden. Der bei der Er-
mittlung des Gewerbeertrags der Organgesellschaft berÅcksichtigte Betrag
der Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 ist dabei unter BerÅcksichtigung der
Korrekturbetråge nachAbs. 1 und 2 Satz 1 zuberechnen.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten in den Fållen des § 15 Satz 2 des KÇrperschaftsteu-
ergesetzes entsprechend.
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Allgemeines Rz. 1 § 7a

Er låu terungen zu § 7a

I. Allgemeines

DerBFH hatmit Urt. v. 17.1.2014 – I R 39/14 (BStBl. II 2015, 1052 = FR 2015, 472
m. Anm. Roser) entschieden, an seiner in ståndiger Spruchpraxis vertretenen
sog. gebrochenen oder eingeschrånkten Einheitstheorie bei der Ermittlung
des Gewerbeertrags im gewerbesteuerlichen Organkreis festzuhalten. Hie-
runter versteht der BFH wie auch die ståndige Verwaltungspraxis, dass eine
Kapitalgesellschaft nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG, die eine Organgesell-
schaft iS der §§ 14, 17 oder § 18 KStG ist, als Betriebsståtte des Organtrågers
im Rahmen einer gewerbesteuerrechtlichenOrganschaft gilt. Trotz dieser Fik-
tion stellen Organgesellschaft und sein Organtråger kein einheitliches Unter-
nehmen dar. Sie bleiben selbståndigeGewerbebetriebe, fÅr die einzeln deren
Gewerbeertrag zu ermitteln ist. Dabei sind auf jeder Stufe die Hinzurechnun-
gen und KÅrzungen (§§ 8, 9 GewStG) zu beachten (st.Rspr. zur sog. gebroche-
nen oder eingeschrånkten Einheitstheorie, vgl. bereits BFH v. 29.5.1968 – I
198/65, BStBl. II 1968, 807 sowie die weiteren Nachweis bei BFH v. 17.1.2014 –
I R 39/14, BStBl. II 2015, 1052, Rz. 8). Die dabei maßgebliche Vorschrift des
KStG (nach § 7 Satz 1 iVm. § 2Abs. 2 Satz 2GewStG) ist die in § 15 Satz 1Nr. 2
Satz 1 KStG angeordnete sog. Bruttomethode (ebenso BMF v. 26.8.2003 – IVA
2-S 2770-18/03, BStBl. I 2003, 437, dort Rz. 28 ff.). Folglich unterliegen Ge-
winnausschÅttungen von Kapitalgesellschaften an die Organgesellschaft,
wenn die KÅrzungen nach § 9Nr. 2a,Nr. 7 oderNr. 8GewStG zurAnwendung
kommen, nicht der sog. Schachtelstrafe aus § 8b Abs. 5 KStG. Gleichzeitig ist
der Gewinn aus diesen Kapitalanteilen nicht iS des § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2
KStG im Gewerbeertrag enthalten, der dem Organtråger zugerechnet wird.
Im Organkreis entfållt damit gewerbesteuerlich (nicht ertragsteuerlich) die
Wirkung des § 8b Abs. 5 KStG fÅr solche GewinnausschÅttungen. Allerdings
werden die „im unmittelbaren Zusammenhang mit Gewinnanteilen stehen-
den Aufwendungen“ aufgrund dieser Aussagen im BFH, Urt. v. 17.1.2014 – I R
39/14 (BStBl. II 2015, 1052) nach § 9Nr. 2a Satz 3, § 9Nr. 7 Satz 2GewStGbzw.
§ 9 Nr. 8 Satz 2 GewStG diese KÅrzungsbetråge nicht mindern kÇnnen. Der
BFH selbst musste in seinem Urteil hierzu keine Stellung beziehen. In HÇhe
dieser Aufwendungen, zumeist Finanzierungsaufwendungen, geschieht eine
Zurechnung nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG der deshalb nicht vollgekÅrz-
ten Dividende beim Organtråger. Nach § 8b Abs. 1, Abs. 5 KStG unterliegen
sie iH von 5 % damit (dort) der Gewerbesteuer. Die dargestellte Bevorteilung
der Åber eine Organgesellschaft vereinnahmten GewinnausschÅttungen ge-
genÅber denen, die Åber eine nicht alsOrgangesellschaft eingebundeneKapi-
talgesellschaft bezogen werden, will § 7a GewStG beseitigen. Dabei hat der
Gesetzgeber eine zweistufige Ausgestaltung vorgenommen. Zunåchst ermit-
telt er denGewerbeertrag der Organgesellschaft ohne Anwendung der KÅr-
zungsvorschriften des § 9 Nr. 2a, Nr. 7 und Nr. 8 GewStG. Aufwendungen,
die mit Gewinnen aus Anteilen im Sinne dieser KÅrzungsvorschriften zusam-
menhången, sind nicht nach § 8 Nr. 1 GewStG hinzuzurechnen. Danach ist
dieser Gewerbeertrag entsprechend der Rechtsform des Organtrågers und
den Beteiligungsverhåltnissen bei Personenunternehmen als Organtråger um
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§ 7a Rz. 1–2 Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges.

bestimmte Betråge korrigiert zuzurechnen. § 7a Abs. 2 GewStG bestimmt die
fÅr den „Zurechnungsbetrag der Organgesellschaft zum Organtråger“ (vgl.
Berechnungsbeispiele in BT-Drucks. 18/9536, 60) geltenden Modifikationen
(vgl. iE dazu Rz. 25 ff.). Der Zurechnungsbetrag wird auf Ebene der Organge-
sellschaftberechnet, berÅcksichtigt aber hierbei die RechtsformdesOrgantrå-
gers. Hierdurch wird die bisherige Verwaltungsauffassung gesetzlich ver-
ankert. Damit fallen auch weiterhin nur Dividenden aus Schachteldividenden
unter die Neuregelung, die bei Zufluss nach dem 31.12.2016 gilt (§ 36 Abs. 2
GewStG idF desGesetzes zurUmsetzung derØnderungen der EU-Amtshilfe-
richtlinie und von weiterenMaßnahmen gegen GewinnkÅrzungen und -ver-
lagerungen (AHRL-ØndUmsG). Nur insoweit sieht § 7a GewStG eine BerÅck-
sichtigung auf Ebene der Organgesellschaft vor. Dividenden aus Streubesitz-
anteilen sowie Veråußerungsgewinne oder -verluste fallen nicht unter die
Neuregelung. Folglich wird insoweit das TeileinkÅnfteverfahren bzw. § 8b
KStGerst auf Ebene desOrgantrågers berÅcksichtigt.

1. Rechtsentwicklung

Trotz der sog. Bruttomethode (vgl. weiterfÅhrend Rz. 10) war auf der Stufe des
Organtrågers eine Vergleichsrechnung (iE OFD Karlsruhe v. 17.2.2016 – G
142.5/50/2-St 226, StEK GewStG § 2 Nr. 48 = DB 2016, 741 unter 4.1.2) vor-
zunehmen. Sie fÅhrte dazu, dass beim Organtråger die 5 %-Pauschale des
§ 8b Abs. 5 KStG BerÅcksichtigung fand. Nach Ansicht der Finanzverwaltung
ergab sich diese KorrekturmÇglichkeit aus § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG (vgl. nur
OFD Karlsruhe v. 17.2.2016 – G142.5/50/2-St 226, unter 1.). Mit der VerÇffent-
lichung des BFH-Urteils v. 17.12.2014 – I R 39/14 im BStBl. II 2015, 1052 wurde
diese Ansicht von der Finanzverwaltung aufgegeben und das BFH-Urteil auf
alle offenen Fålle angewandt.Mangels gleichzeitiger Anpassung desGewStG
findet diese Rechtsprechung auch Anwendung auf die Gewinne aus Anteilen
iS des § 9 Nr. 2a, Nr. 7 und Nr. 8 GewStG, die in EZ bis einschließlich 2016 zu-
geflossen sind.

Eine vom Bundesrat geforderten Ønderung des § 8 Nr. 5 GewStG, damit die
von einer Organgesellschaft bezogene GewinnausschÅttung gewerbesteuer-
lich genauso belastet wird, wie das bei nicht organkreiszugehÇrigen Unter-
nehmen der Fall ist (vgl. Stellungnahme des Bundesrates vom 8.5.2015 zum
Entwurf einesGesetzes zurUmsetzung der Protokollerklårung zumGesetz zur
Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Ønde-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften, BR-Drucks. 121/15, 22 f.) geschah
nicht.

Vielmehr berÅcksichtigt die Finanzverwaltung die Rechtsprechung auch in
Bezug auf dieAufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhangmit den
Beteiligungsertrågen stehen, also im Zusammenhang mit § 9 Nr. 2a Satz 3
GewStG, § 9 Nr. 7 Satz 2 GewStG bzw. § 9 Nr. 8 Satz 3 GewStG (vgl. weiter-
fÅhrendRz. 19 ff.).

Durch Art. 16 Nr. 4 des AHRL-ØndUmsG v. 20.12.2016 (BGBl. I 2016, 3000 =
BStBl. I 2017, 5) wurde fÅr die Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organge-

4 | NÇcker

2



Allgemeines Rz. 2–4 § 7a

sellschaft ein vÇllig neuer § 7a GewStG geschaffen. § 7a GewStG ist erstmals
fÅr den EZ 2017 anzuwenden, und zwar auf Gewinne aus Anteilen iS des § 9
Nr. 2a, 7 und 8 GewStG, die nach dem 31.12.2016 zufließen, und auf Aufwen-
dungen, die im unmittelbaren Zusamenhang mit diesen Gewinnen aus Antei-
len stehen und nach diesem Zeitpunkt gewinnwirksam werden (§ 36 Abs. 2b
GewStG idF des AHRL-ØndGUmsG). Im Gesetzgebungsverfahren bat der
Bundesrat zum einen, zu prÅfen, ob die Verhåltnisse beim Organtråger nicht
bereits bei der ErmittlungdesGewerbeertrags berÅcksichtigtwerdenkÇnnten
und zumanderen, ob nicht der neue § 7aGewStG auf das TeileinkÅnfteverfah-
ren bzw. § 8b KStG auch bei Dividenden aus gewerbesteuerlichen Streu-
besitzanteilen sowie bei Veråußerungsgewinnen und -verlusten auf Ebene
der Organgesellschaft anzuwenden sei (BT-Drucks. 18/9956, 28 f.). § 7a
GewStG ist jedoch nicht geåndertworden (BT-Drucks. 18/10506, 61 f.).

2. Bedeutungund Inhalt

Die Regelung des § 7a GewStG soll die Besserstellung des Dividendenbezugs
Åber eine Organgesellschaft im Vergleich zu einem Dividendenbezug bei ei-
ner Gesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist, verhindern (BT-Drucks.
18/9536, 59). Dabei bleibt die gebrochene Einheitstheorie bestehen. Eine Ka-
pitalgesellschaft, die Organgesellschaft ist, gilt deshalb auch weiterhin zwar
nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG als Betriebsståtte des Organtrågers. Sie ist
ebensowie bislang der Organtråger als selbståndiger Gewerbebetrieb anzu-
sehen. Die Gewerbeertråge von Organgesellschaft und Organtråger sind also
auch weiterhin getrennt voneinander zu ermitteln. Damit ist § 15 Satz 1 Nr. 2
Satz 1 KStG als ertragsteuerliche Gewinnermittlungsvorschriftweiterhin auf
der Ebene der Organgesellschaft anzuwenden. Dies fÅhrt zur Nichtanwen-
dung des § 8b KStG. Die deshalb zur Ermittlung des Gewerbeertrags vorgese-
hene KÅrzung bei einer Schachteldividende unterbleibt allerdings nun auf-
grund derNeuregelung in § 7aAbs. 1 Satz 1GewStG.

Bislang kam es aufgrund des BFH-Urteils v. 17.12.2014 – I R 39/14 (BStBl. II
2015, 1052) zu dieser KÅrzung bei der Organgesellschaft. Folglich håtten Auf-
wendungen, die in unmittelbaren Zusammenhangmit diesenGewinnanteilen
iS des § 9 Nr. 2a, Nr. 7 und Nr. 8 GewStG standen, Auswirkungen auf die Hin-
zurechnungen nach § 8 Nr. 1 GewStG gehabt (vgl. § 9 Nr. 2a Satz 3, Nr. 7
Satz 2 und Nr. 8 Satz 2 GewStG). Denn diese Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1
GewStG wåre entsprechend zu reduzieren (vgl. Rz. 17). Geschieht nun nach
§ 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG eine solche KÅrzung auf Ebene der Organgesell-
schaft nicht, ist es folgerichtig, wenn auch die Auswirkung auf § 8 Nr. 1
GewStGunterbleibt. Deshalb schreibt § 7aAbs. 1 Satz 2GewStG vor, dass be-
zogen auf Aufwendungen, die in unmittelbaremZusammenhangmit Gewinn-
anteilen iS des § 9 Nr. 2a, Nr. 7 oder Nr. 8 GewStG stehen, § 8 Nr. 1 GewStG
bei der Gewerbeertragsermittlung der Organgesellschaft nicht anzuwenden
ist.

Auf diesen so ermittelten Gewerbeertrag muss § 7a Abs. 2 GewStG ange-
wandt werden. Dies geschieht durch Modifizierungen bei der Zurechnung
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§ 7a Rz. 4–7 Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges.

des Gewerbeertrags der Organgesellschaft. Es wird auf Ebene der Organge-
sellschaft ein „Zurechnungsbetrag der Organgesellschaft zum Organtråger“
(so BT-Drucks. 18/9536, 60 in Tabelle mit Berechnungsbeispielen) ermittelt.
§ 7aAbs. 2 Satz 1GewStG regelt dieswie folgt: Da aufgrund der Regelung des
§ 7a Abs. 1 GewStG die Gewinne aus Anteilen iS des § 9 Nr. 2a, 7 oder 8
GewStG (anders als bislang) noch enthalten sind, kommt im Rahmen der ge-
werbesteuerlichen Organschaft § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 bis 4 KStG entspre-
chend zur Anwendung.Keine (entsprechende) Anwendung findet bei der ge-
werbesteuerlichen Organschaft § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG. Deshalb gilt
§ 8b KStG auf Ebene der Organgesellschaft bei der Zurechnungsbetrags-
berechnung. Folglich ist die (ungekÅrzte) Dividende der Enkel-Kapitalgesell-
schaft nach § 8b Abs. 1 KStG bei der Organgesellschaft zu kÅrzen. Vorausset-
zung dafÅr ist, dass derOrgantråger eine KÇrperschaft bzw. eine Personenge-
sellschaft ist, an der KÇrperschaften als Mitunternehmer beteiligt sind. An-
sonsten ist § 3 Nr. 40 EStG bei der Ermittlung des dem Organtråger
zuzurechnenden Gewerbeertrag relevant. Im Hinblick auf die mit diesen Ge-
winnanteilen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwendungen
wird § 8bAbs. 5 KStGbzw. § 3cAbs. 2 EStG gelten.Weitere Folge sind dieAn-
wendung der § 8 Nr. 1 GewStG und § 8 Nr. 5 GewStG bzw. § 9 Nr. 2a, Nr. 7
oder Nr. 8 GewStG entsprechend. § 7a Abs. 2 Satz 2 GewStG stellt klar, dass
im Zuge der Zurechnung zum Organtråger der Betrag der Hinzurechnung
nach § 8Nr. 1 GewStGbei derOrgangesellschaft neu zu ermitteln ist. Insoweit
kann es zu Ønderungen bei der Gewåhrung des Freibetrags nach § 8 Nr. 1
GewStG kommen. Der sich nach Anwendung des § 7a GewStG ergebende
(Zurechnungs-)Betrag wird als „Beitrag“ der Organgesellschaft bei der Ge-
werbeertragsermittlung desOrgantrågers nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG be-
rÅcksichtigt.

Die sinngemåße Anwendung des § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG stellt sicher,
dass es hinsichtlich der Beteiligungsverhåltnisse und damit der Frage nach
der Schachtelbeteiligung jeweils allein auf die Beteiligungsverhåltnisse bei
der Organgesellschaft oder demOrgantråger ankommt. Eine Zusammenrech-
nung auf Ebene des Organtrågers geschieht nicht. Allerdings kann die Betei-
ligung der Organgesellschaft an der (Enkel-)Kapitalgesellschaft auch als mit-
telbare Beteiligung bei der Berechnung der Beteiligungsquote des Organtrå-
gers berÅcksichtigt werden (vgl. R 9.3 Satz 1 GewStR, H 9.3 „Mittelbare Betei-
ligung“ GewStH). Dies wird durch die entsprechende Anwendung des § 15
Satz 1Nr. 2 Satz 4KStGnicht ausgeschlossen.

Wird die vereinnahmte Dividende nicht nach § 8b KStG freigestellt, sondern
geschieht dies nach den Vorgaben eines DBA, so Åbertrågt § 7a Abs. 3
GewStG dieGrundsåtze aus § 7aAbs. 1 und 2GewStGwie auch die Regelung
des § 15 Satz 2 KStG (entsprechende Anwendung des § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG
aufDBA-Fålle).

Zur Grundsystematik der gewerbesteuerlichen BerÅcksichtigung von Divi-
denden vgl. auch § 8Nr. 5 Rz. 3 f.
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Gewerbeertrag derOGohne best. KÅrzungen Rz. 8–9 § 7a

II. ErmittlungdesGewerbeertrags derOrgangesellschaft ohne
KÅrzungen nach § 9Nr. 2a,Nr. 7 undNr. 8GewStG (§ 7aAbs. 1
Satz 1GewStG)

Ist eine Kapitalgesellschaft Organgesellschaft iS des § 14 KStG oder § 17
KStG, so gilt sie als Betriebsståtte des Organtrågers (§ 2 Abs. 2 Satz 2
GewStG). Vom Wortlaut her ist deshalb das Unternehmen der Organgesell-
schaft uneingeschrånkt als Betriebsståtte des Unternehmens des Organtrå-
gers anzusehen. Folglich erwåchst der von derOrgangesellschaft erwirtschaf-
tete Ertrag unmittelbar in der Hand des Organtrågers. Die Gewerbesteuer-
pflicht liegt beim Organtråger, das Unternehmen der Organgesellschaft ist
deshalb weder objektiv noch subjektiv gewerbesteuerpflichtig. Diese Auffas-
sung wird als Filialtheorie oder Einheitstheorie bezeichnet und bereits in der
Rspr. des RFH so vertreten (vgl. nur RFH v. 23.1.1940 – I 226/39, RStBl. I 1940,
436). Allerdings wird im Hinblick auf die Zerlegung (weiterfÅhrend § 2
Rz. 3523) trotz dieses Wortlautes nur von einer Fiktion der Organgesellschaft
als eine Betriebsståtte des Organtrågers ausgegangen („gilt“). Die Organge-
sellschaft bleibt ein selbståndiges Gewerbesteuerobjekt. Die Gewerbeertrå-
ge der beiden in einer Organschaft verbundenen selbståndigen Unternehmen
werden lediglich zusammengefasst. DieserAuffassung folgt auch die sog. ein-
geschrånkte Filialtheorie des BFH. AusdrÅcklich hat er in seinem Urt. v.
17.12.2014 – I R 39/14 (BStBl. II 2015, 1052) festgestellt, dass der Gewerbeer-
trag der Organgesellschaft so zu ermitteln ist, als wåre diese Gesellschaft selb-
ståndiges Steuersubjekt. Folglich seien bei der Ermittlung des Gewerbeer-
trags jedes der Unternehmen auf der ersten Stufe die Hinzurechnungs- und
KÅrzungsvorschriften (§§ 8, 9 GewStG) zu beachten. Erst der selbståndig er-
mittelte Gewerbeertrag der Organgesellschaft sei auf einer zweiten Stufe mit
dem fÅr denOrgantråger selbst ermitteltenGewerbeertrag zusammenzurech-
nen. Unberechtigte doppelte Be- oder Entlastungen seien aufgrund des § 2
Abs. 2 Satz 2 GewStG auszuscheiden (BFH v. 17.12.2014 – I R 39/14, BStBl. II
2015, 1052, Rz. 8, mwN). AusdrÅcklich grenzt der BFH diese sog. gebrochene
oder eingeschrånkte Einheitstheorie von der sog. Filial- oder Einheitstheorie
des RFHab (BFHv. 17.12.2014 – I R 39/14, BStBl. II 2015, 1052, Rz. 9,mwN).

1. GewerbesteuerlicheOrganschaft (§ 2Abs. 2 Satz 2GewStG iVm. §§ 14
und 17KStG)

Eine Kapitalgesellschaft ist Organgesellschaft, wenn sie die in §§ 14 Abs. 1
und 17KStGaufgestellten Bedingungen erfÅllt und außerdem in einenOrgan-
tråger iS des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG finanziell nach den Voraussetzun-
gen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG eingegliedert ist. Es muss (seit dem EZ
2002) einGewinnabfÅhrungsvertrag nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG abge-
schlossen sein. Seitdem ist es nicht mehr nÇtig, dass die Organgesellschaft
auchwirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen desOrgantrågers
eingegliedert ist.

Die Rechtsform der Organgesellschaft ist nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG
zwingend eine Kapitalgesellschaft. Neben (insbesondere) Gesellschaften mit

LSLfg. 118 Mårz 2017 NÇcker | 7

8

9



§ 7a Rz. 9–10 Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges.

beschrånkter Haftung, Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf
Aktien und Europåischen Gesellschaften kann dies auch eine Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschrånkt) sein (vgl. § 2 Rz. 3544, mwN). Eine Per-
sonengesellschaft, die als Organgesellschaft aufgrund ihrer Steuerschuldner-
schaft aus § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG denkbar ist, scheidet schon aufgrund des
eindeutigen Wortlauts des § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG aus (vgl. aber Roser, FR
2001, 628).

Organtråger kann aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG iVm. § 2 Abs. 2
Satz 2 GewStG nur eine natÅrliche Person, eine nicht von der KÇrperschaft-
steuer befreite KÇrperschaft, Personenvereinigung oder VermÇgensmasse
oder eine Personengesellschaft iS des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG sein, die eine ge-
werbliche Tåtigkeit iS des § 15Abs. 1 Satz 1Nr. 1 EStG ausÅbt.

Folge der gewerbesteuerlichen Organschaft ist zunåchst die Zusammenfas-
sung der Unternehmen des Organkreises fÅr die GewSt-Schuld und daneben
die Haftung fÅr die GewSt. Steuerschuldner ist der Organtråger (§ 5 Abs. 1
iVm. § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG). Die Organgesellschaft haftet fÅr diejenigen
Steuern des Organtrågers, fÅr welche die Organschaft zwischen ihnen steuer-
lich von Bedeutung ist (§ 73 AO). Dies umfasst die gesamte Steuerschuld des
Organtrågers (weiterfÅhrend: § 2GewStGRz. 3753).

2. ErmittlungundZusammenrechnungderGewerbeertråge (§§ 14Abs. 1,
15 Satz 1Nr. 2KStG iVm. § 2Abs. 2 Satz 2GewStG)

DaOrgantråger undOrgangesellschaft kein einheitliches Unternehmen sind,
ist derGewerbeertrag so zu ermitteln, alswårendieseGesellschaften selbstån-
dige Steuersubjekte (so ausdrÅcklich BFH v. 17.12.2014 – I R 39/14, BStBl. II
2015, 1052). Dies ergibt sich nicht nur aus der entsprechenden Anwendung
des § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG, der die Zurechnung des Einkommens der Organ-
gesellschaft beim Organtråger erstmals fÅr das Kalenderjahr vorschreibt, in
dem das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft endet, in dem der Gewinn-
abfÅhrungsvertrag wirksam wird (vgl. § 2 Rz. 3760), sondern bereits aus der
Vorschrift des § 14 Satz 1 KStG, der eine Zurechnung vorsieht (ebenso wohl
BFH v. 17.12.2014 – I R 39/14, BStBl. II 2015, 1052, Rz. 11). Denn eine Zurech-
nung eines Gewinns setzt eine getrennte Ermittlung des Gewinns auf der
Ebene der Organgesellschaft voraus. Diese Zurechnung geschah in der er-
tragsteuerlichenwie gewerbesteuerlichenOrganschaft bislang jeweils brutto.
AusdrÅcklich bestimmt § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG dies fÅr den ertragsteuer-
lichen Organkreis. Dort sind § 8b Abs. 1 bis 6 KStG bei der Organgesellschaft
nicht anzuwenden. Nach § 15 Satz 1Nr. 2 Satz 2 KStG ist vielmehr dieser brut-
to zugerechnete Gewinn erst beim Organtråger den zuvor ausgeschlossenen
allgemeinen Vorschriften zu unterwerfen. FÅr den gewerbesteuerlichen Or-
gankreis galt bis zur EinfÅhrung des § 7a GewStG bei der Ermittlung der Ge-
werbeertråge der Organgesellschaft und des Organtrågers nach § 7 Satz 1
GewStG iVm. § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG nichts anderes. Mit der EinfÅhrung
des § 7a GewStG ist zu differenzieren. § 7 Satz 1 GewStG stellt fÅr die Ermitt-
lung des Gewerbeertrags als AusgangsgrÇße auf den nach den Vorschriften
des KStG zu ermittelnden Gewinns ab. Also gilt fÅr den Gewinn der Organge-
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Gewerbeertrag derOGohne best. KÅrzungen Rz. 10–12 § 7a

sellschaft, dass die Dividende der Enkel-Kapitalgesellschaft Teil dieses Ein-
kommens nach § 8 Abs. 1 KStG ist. Eine KÅrzung nach § 8b Abs. 1 KStG wie
auch die BerÅcksichtigung des pauschalen Betriebsausgabenabzugs nach
§ 8b Abs. 5 KStG geschieht kÇrperschaftsteuerrechtlich nicht. Denn insoweit
gilt (auch weiterhin) § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG (unmittelbar) fort. Die Divi-
dende der Enkelkapitalgesellschaft ist Teil des so ermittelten Gewinns der Or-
gangesellschaft nach § 7 Satz 1 GewStG. Hierauf sind Hinzurechnungen und
KÅrzungen anzuwenden. Dies betrifft neben § 8Nr. 1 bzw. Nr. 5GewStG auch
die KÅrzungen nach § 9 Nr. 2a, Nr. 7 und Nr. 8 GewStG. Soweit die Gewinne
aus den dort genannten Anteilen bis zum EZ 2016 zugeflossen sind, bleben
diese KÅrzungen bei der Organgesellschaft anwendbar. Bei Zufluss ab EZ
2017 (§ 36 Abs. 2b GewStG idF AHRL-ØndGUmsG) ist ihre Anwendbarkeit
nach § 7aAbs. 1 Satz 1GewStG ausgeschlossen.

§ 7a Satz 1GewStGmodifiziert also die sich an die kÇrperschaftsteuerliche Er-
mittlung des Einkommens der Organgesellschaft anschließende Ermittlung
ihres Gewerbeertrags im Hinblick auf diese KÅrzungen (§ 9 Nr. 2a, Nr. 7 und
Nr. 8 KStG). Allerdings betrifft diese Modifizierung nur die unmittelbare An-
wendung der KÅrzung. § 7a Abs. 2 GewStG låsst ihre entsprechende Anwen-
dung (wieder) zu. Allerdings erst, nachdemdieArt undWeise derZurechnung
zum Organtråger geklårt worden ist. Denn § 7a Abs. 2 Satz 1 GewStG sieht
vorab die entspechende Anwendung der § 15 Satz 1 Nr. 2 Såtze 2 bis 4 KStG
vor. Damit wåre der insoweit ungekÅrzte Gewerbertrag der Organgesellschaft
und folglich auch die Dividende der Enkel-Kapitalgesellschaft demOrgantrå-
ger zuzurechnen. Da aber § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG und damit der Aus-
schluss des § 8b KStG auf Ebene der Organgesellschaft bei der gewerbesteu-
erlichen Organschaft nicht gilt – seine entsprechende Anwendung fehlt (be-
wusst) in § 7a Abs. 2 Satz 1 GewStG – geschieht diese Zurechnung nach An-
wendung des § 8b KStG auf Ebene der Organgesellschaft. Folglich liegt keine
Bruttozurechnung, sondern eine Zurechnung nach Anwendung des § 8b
KStG, also netto vor, ebenso Benz/BÇhmer, DB 2016, 1531 (1532). Dieses „Net-
to“-Ergebnis des Gewerbeertrags der Organgesellschaft wird als Zurech-
nungsbetrag zumGewerbeertrag desOrgantrågers.

a) KÅrzungen aufgrund des sog. Schachtelprivilegs (§ 9Nr. 2a,Nr. 7 und
Nr. 8GewStG)

Erhålt die Organgesellschaft Dividendeneinnahmen, sind diese gem. § 7
GewStG iVm. § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG im Gewinn aus Gewerbebetrieb
der Organgesellschaft enthalten. Liegen die Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a,
Nr. 7 oder Nr. 8 GewStG vor, sind sie bislang vollumfånglich zu kÅrzen. § 9
Nr. 2aGewStGbestimmt, dassGewinne ausAnteilen an einer nicht steuerber-
freiten inlåndischenKapitalgesellschaft iS des § 2Abs. 2GewStGwie auch an-
derer dort genannter KÇrpershaften zu kÅrzen sind, wenn die Beteiligung zu
Beginn des EZ mindestens 15 % (bis EZ 2007 mindestens 10 %) des Grund-
oder Stammkapitals betrågt und die Gewinnanteile bei Ermittlung des Ge-
winns nach § 7GewStG angesetzt worden sind.ÛberflÅssig ist diese KÅrzung,
soweit die Gewinnanteile bereits aufgrund des TeileinkÅnfteverfahrens (§ 3
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§ 7a Rz. 12–14 Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges.

Nr. 40, Nr. 41 EStG) oder des kÇrperschaftsteuerlichen Schachtelprivilegs
(§ 8b KStG) freigestellt sind (weiterfÅhrend: § 9 GewStG Rz. 40a). Im Fall der
ertragsteuerlichen Organschaft findet § 8b KStG jedoch keine Anwendung
(vgl. Rz. 10). Liegen Gewinne aus Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit
Geschåftsleitung und Sitz im Nicht-EU-Ausland vor, an deren Nennkapital
das Unternehmen (hier die Organgesellschaft) seit Beginn (!) des EZ ununter-
brochen mindestens zu 15 % – bis EZ 2007: 10 % (§ 9 Nr. 7 Satz 1 Halbs. 1
GewStG) oder bei einer auslåndischen EU-Kapitalgesellschaft zu Beginn (!)
des EZ mit mindestens 10 % des Nennkapitals beteiligt ist, und sind die wei-
teren Voraussetzungen dieser Vorschrift gegeben, erfolgt die VollkÅrzung (§ 9
Nr. 7 Satz 1 GewStG bei aktiver Tochtergesellschaft oder Landes- bzw. Funk-
tionsholding) oder die KÅrzung auf den HÇchstbetrag des § 9 Nr. 7 Satz 4
GewStG (bei einer nicht-aktiven Tochtergesellschaft der Organgesellschaft).
Auch insoweit bedarf es denklogisch der Erfassung des entsprechenden Ge-
winns als Gewerbeertrag nach § 7 GewStG (weiterfÅhrend § 9 Nr. 7 Rz. 17a).
FÅrGewinne an einer auslåndischenGesellschaft (nicht notwendigKapitalge-
sellschaft) kommt außerdemdie KÅrzung nach § 9Nr. 8 GewStG in Frage (vgl.
insoweit § 9Nr. 8 Rz. 2).

§ 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG schließt nunmehr mit Wirkung ab dem EZ 2017
(§ 36Abs. 2bGewStG: Zufluss derGewinne ausAnteilen nach § 9Nr. 2a, Nr. 7
oder Nr. 8 GewStG nach dem 31.12.2016) diese KÅrzungen (unmittelbar) aus.
Die Dividenden bleiben folglich Bestandteil des Gewerbeertrags der Organ-
gesellschaft.

b) Keine unmittelbareAnwendbarkeit des § 8bAbs. 5KStGbei derOrgan-
gesellschaft aufgrund des § 7aAbs. 1 Satz 1GewStG

§ 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG fÅhrte durch den Ausschluss der KÅrzungen nach
§ 9Nr. 2a,Nr. 7 oderNr. 8GewStGnicht zurAnwendung des § 8bAbs. 5 KStG
(vgl. Hesse/Frieburg, GmbH-StB 2016, 271). Denn auch in diesem Fall gålte
§ 15 Abs. 2 Satz 1 KStG iVm. § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG und damit die Nicht-
anwendung des § 8b KStG fÅr Zwecke der gewerbesteuerlichen Organschaft
fort. Folglich scheiterte eine Anwendung des § 8b Abs. 5 KStG auf Ebene der
Organgesellschaft und es kåme zur Bruttozurechnung beimOrgantråger. Dies
zu verhindern, ist die Aufgabe der komplex anmutenden Vorschrift des § 7a
Abs. 2 GewStG. Auf Ebene der Organgesellschaft und nicht des Organtrågers
wird § 8b KStG (bei der Berechnung des Zurechnungsbetrags) im Rahmen ei-
ner gewerbesteuerlichen Organschaft fÅr anwendbar erklårt (vgl. Rz. 24).
Aufgabe des § 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG ist es nur, sicherzustellen, dass vor der
Anwendung des § 8b KStG im Rahmen der gewerbesteuerlichen Organschaft
dieDividende nicht (schon) gekÅrztworden ist. Der Ausschluss der § 9Nr. 2a,
Nr. 7 oder Nr. 8 GewStG in § 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG ist nÇtig, um bei der an-
schließenden Zurechnungsberechnung nach § 7a Abs. 2 Satz 1 GewStG Åber-
haupt zur Anwendung des § 8b KStG kommen zu kÇnnen. Komplex wird die
Norm des § 7a GewStG allerdings durch die Verlagerung dieser und anderer
Modifikationen im Rahmen der Zurechnung auf die Ebene der Organgesell-
schaft.Manhåtte auch den ungekÅrztenGewerbeertrag auf die Ebene desOr-
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Gewerbeertrag derOGohne best. KÅrzungen Rz. 14–16 § 7a

gantrågers verlagern kÇnnen, um dort Åber die Anwendung des § 8b KStG zu
entscheiden. Diese Zurechnung håtte auch „netto“ erfolgen kÇnnen. § 7a
Abs. 2 GewStG belåsst alles auf der Ebene der Organgesellschaft und klårt
hier auch die weitere Anwendbarkeit des § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG, je
nachdem wer Organtråger ist. Dadurch entsteht auf Ebene der Organgesell-
schaft allerdings eine dem Nicht-Organgesellschaftsfall vergleichbare Aus-
gangssituation,Adrian/Fey/Selzer, StuB 2016, 614.

3. VororganschaftlicheMehrabfÅhrungen (§§ 14Abs. 3 Satz 1, 15 Satz 1
Nr. 2KStG iVm. § 2Abs. 2 Satz 2GewStG)

Soweit vororganschaftliche MehrabfÅhrungen an die Organgesellschaft (im
Wege einer Kettenorganschaft) vorliegen, gelten diese nach § 14 Abs. 3 Satz 1
KStG alsGewinnausschÅttungen der Enkel-Kapitalgesellschaft (als Organge-
sellschaft) an diese (als erste Organtrågerin). Als ausschÅttende Gesellschaft
kommt § 8b KStG bei der Enkel-Kapitalgesellschaft nicht zur Anwendung.
Auch bei deren Mutter-Kapitalgesellschaft (der bisher als Organgesellschaft
zu behandelnden Tochter-Kapitalgesellschaft) kann § 8b KStG aufgrund des
§ 15 Satz 1Nr. 2 Satz 1 KStG nicht zumTragen kommen (vgl. auch Rz. 10). Lie-
gen die Voraussetzungen der § 9 Nr. 2a GewStG vor, kam es bislang (bis zum
Zufluss im EZ 2016, § 36 Abs. 2b idF AHRL-ØndGUmsG) folglich auch in die-
sem Fall zur KÅrzung dieser Dividende (= vororganschaftlichen MehrabfÅh-
rung), vgl. auch Adrian, BB 2015, 1113 (1116). Dies entfållt bei Zufluss ab EZ
2017 nach § 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG, ebenso Benz/BÇhmer, DB 2016, 1531
(1532).

4. Veråußerungsgewinn (§ 15 Satz 1Nr. 2KStG iVm. § 2Abs. 2 Satz 2
GewStG)

Veråußert die Organgesellschaft ihre Beteiligung an der Enkel-Kapitalgesell-
schaft, so ist § 8bAbs. 2KStGauf dieser Ebene bei der ErmittlungdesGewinns
der Organgesellschaft nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG nicht anwendbar,
ebenso: U. Prinz, GmbHR 2016, R289 (290). Da § 9 Nr. 2a, Nr. 7 und Nr. 8
GewStG nur die Dividende, nicht aber den Veråußerungsgewinn betreffen,
kommt § 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG nicht zur Anwendung. Auch § 7a Abs. 2
Satz 1 GewStG hat keinen Anwendungsbereich. Somit wird der ertragsteuer-
lich dem Organtråger zugerechnete Veråußerungsgewinn diesem auch ge-
werbesteuerlich nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 iVm. § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG
zugerechnet. Auf dieser Ebene kommt es, da dasUrteil des BFHv. 17.12.2014 –
I R 39/14 (BStBl. II 2015, 1052) fÅr den Veråußerungsfall nicht einschlågig ist,
zur KÅrzung nach § 8b Abs. 2 KStG inkl. pauschalem Betriebsausgaben-
abzugsverbot nach § 8bAbs. 5 KStG, ebenso:Adrian, BB 2015, 1113 (1116). Ei-
ner Ergånzung des § 7a GewStG, wie vom BRat gefordert (BT-Drucks.
18/10506, 61 f.), bedurfte es nicht.
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§ 7a Rz. 17–19 Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges.

III. Aufwendungen imunmittelbarenZusammenhangmitGewin-
nen ausAnteilen iS des § 9Nr. 2a,Nr. 7 oderNr. 8GewStG (§ 7a
Abs. 1 Satz 2GewStG)

Aufwendungen, die in unmittelbaren Zusammenhang mit den Gewinnen aus
Anteilen iS des § 9 Nr. 2a, Nr. 7 oder Nr. 8 GewStG stehen, sind nicht nach § 8
Nr. 1GewStGhinzuzurechnen.Dies ist FolgedesAusschlusses dieser KÅrzun-
gen. Denn wenn § 9 Nr. 2a, Nr. 7 oder Nr. 8 GewStG keine Anwendung auf
Ebene der Organgesellschaft aufgrund des § 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG finden,
fÅhrt dies bei Aufwendungen im Zusammenhang mit den Dividenden auch
nicht zur BerÅcksichtigung des § 9Nr. 2a Satz 3GewStGwie zur entsprechen-
den Anwendung dieser Vorschrift nach § 9 Nr. 7 Satz 2 bzw. Nr. 8 Satz 2
GewStG. Sie werden im Rahmen der Voraussetzungen des § 8 Nr. 1 GewStG
relevant. Sind diese Beteiligungsaufwendungen ertragsteuerlich abziehbar,
kann es zur Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG kommen, vgl. auch U.
Prinz, GmbHR 2016, R289 (R290). Um dies zu verhindern, schließt § 7a Abs. 1
Satz 2GewStG dieAnwendung des § 8Nr. 1GewStGauf Ebene derOrgange-
sellschaft aus.

1. KÅrzungumdieNettodividende seit demEZ2006

Seit demEZ2006 (§ 36Abs. 8 Satz 6GewStG idF JStG 2007) schreibt § 9Nr. 2a
Satz 3 GewStG vor, dass die im unmittelbaren Zusammenhang mit den dort
genannten Dividenden stehenden Aufwendungen den KÅrzungsbetrag min-
dern. Diese gesetzliche Neuregelung wurde aufgrund des Urteils des BFH v.
25.1.2006 – I R 104/04 (BStBl. II 2006, 844) nÇtig. Der nach kÇrperschaftsteuerli-
chen Grundsåtzen ermittelte Gewinn (§ 7 Satz 1 GewStG) kann folglich ledig-
lich um die Nettodividende gekÅrzt werden. § 9 Nr. 2a Satz 3 GewStG wÅrde
dabei zwar wirtschaftlich wie ein Betriebsausgabenverbot wirken, mindert je-
doch nach der Gesetzestechnik des § 9 Nr. 2a GewStG die DividendenkÅr-
zung. Insoweit unterscheidet sie sich auch von § 8b Abs. 1 KStG iVm. § 8b
Abs. 5 KStG. Als Ergebnis des Zusammenspiels dieser Vorschriften bleibt
zwar wirtschaftlich die Dividende nur zu 95 % steuerfrei. Rechtlich wird aber
zwischen der 100%igen Steuerbefreiung nach § 8bAbs. 1 KStG und dempau-
schalen Betriebsausgabenabzugsverbot des § 8b Abs. 5 KStG unterschieden,
so zu Recht Adrian, BB 2015, 1113 (1115). Da die Beteiligungsaufwendungen
also die KÅrzungen (nur) reduzieren, wirken sie wie Hinzurechungen. Folg-
lich besteht keinGrund, diese Aufwendungen noch einmal imRahmen des § 8
Nr. 1 GewStG zu berÅcksichtigen. Nach § 9 Nr. 7 Satz 3 bzw. Nr. 8 Satz 2
GewStGgilt § 9Nr. 2a Satz 3GewStG fÅr dieseKÅrzungen entsprechend.

2. Situation bis zurNeuregelungdurch § 7aAbs. 1 Satz 2GewStG

Der BFH hat in seinem Urt. v. 17.1.2014 – I R 39/14 (BStBl. II 2015, 1052) keine
Aussagen dazu machen mÅssen, wie sich diese Beteiligungsaufwendungen
im gewerbesteuerlichen Organkreis auswirken. Da die aufgrund der (kÇrper-
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Aufwendungen imunmittelbarenZshng Rz. 19–21 § 7a

schaftsteuerlichen) Bruttozurechnung imGewinn ausGewerbebetrieb derOr-
gangesellschaft vorhandenen Dividenden bei der Ermittlung des Gewerbeer-
trags der Organgesellschaft unter den Voraussetzungen der § 9 Nr. 2a, Nr. 7
oderNr. 8GewStG zu kÅrzen sind, kann dies seit demEZ 2006 nur inHÇhe der
Nettodividende erfolgen. Damit bleibt die Dividende in HÇhe der Betei-
ligungsaufwendungen Teil des Gewerbeertrags der Organgesellschaft und
wird demOrgantråger nach § 15 Satz 1Nr. 2 Satz 2KStG iVm. § 2Abs. 2 Satz 2
GewStG (beachte seit EZ 2017: „entsprechend“ nach § 7a Abs. 2 Satz 1
GewStG) zugerechnet. Dieser Teil der Dividende ist (bis EZ 2016) auf Ebene
desOrgantråger noch vorhanden. Folglich hat § 8bKStGbeimgewerbesteuer-
lichen Organtråger einen Anwendungsbereich, so auch OFD Karlsruhe v.
17.2.2016 –G142.5/50/2-St 226, unter 4.2;Adrian, BB 2015, 1113 (1115);Hesse/
Frieburg, GmbH-StB 2016, 271, lediglich referierend U. Prinz, GmbHR 2016,
R289 (290), jeweilsmwN.

Die Anwendung des § 8b KStG auf Ebene des Organtrågers, soweit dieser
eine KÇrperschaft bzw. eine Personengesellschaft mit Beteiligung einer KÇr-
perschaft alsMitunternehmerin ist, fÅhrt somit inHÇhe dieses nicht gekÅrtzten
Betrags der Aufwendungen zur Anwendung des § 8b Abs. 5 KStG. 5 % dieser
Beteiligungsaufwendungen sind bei einem solchen Organtråger als nicht-
abziehbare Aufwendungen zu behandeln. Die tatsåchlichen Aufwendungen
bleiben in voller HÇhe als Betriebsausgaben berÅcksichtigungsfåhig (vgl. Be-
rechnungsbeispiele beiHesse/Frieburg, GmbH-StB 2016, 271 [274] und Adri-
an/Fey, StuB 2016, 472). Finanzierungsaufwendungen, die der Beteiligung
zuzurechnen sind, werden iH von 5 % dieser Aufwendungen beim entspre-
chenden Organtråger nach § 8b Abs. 5 KStG iVm. § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG
gewerbesteuerpflichtig. Eine Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1a GewStG ge-
schieht nicht (so auch OFD Karlsruhe v. 17.2.2016 – G142.5/50/2-St 226, unter
Tz 4.2 sowie auchOFDKarlsruhe v. 19.4.2016 –G142.5/50/2-St 226).

Folge dieser Anwendung des § 8b Abs. 5 KStG (unter FortfÅhrung des BFH v.
17.1.2014 – I R 39/14, BStBl. II 2015, 1052) auf Ebene des entsprechenden Or-
gantrågers ist deshalb sowohl derAusschluss des § 8 Nr. 1 GewStG auf Ebene
der Organgesellschaft wie auch auf Ebene des entsprechenden Organtrågers.
Denn wenn die Beteiligugsaufwendungen ansonsten gewerbesteuerlich be-
rÅcksichtigtwerden, kann es nicht zu einerHinzurechnung imRahmendes § 8
Nr. 1 GewStG kommen. Diese Ansicht vertritt auch die OFD Karlsruhe und
nimmt deshalb eine solche Hinzurechnung (auf Ebene der Organgesellschaft
wie auch des Organtrågers) nicht vor (OFD Karlsruhe v. 17.2.2016 –
G142.5/50/2-St 226 unter 4.2.1 fÅr die Organgesellschaft bzw. unter 4.2.2 fÅr
den Organtråger). Um jedoch insoweit Rechtssicherheit fÅr die Zeit vor der
EinfÅgung des § 7a GewStG herzustellen und Nachteile aus dem BFH-Urt. v.
17.1.2014 – I R 39/14, BStBl. II 2015, 1052 im Zusammenhangmit Beteiligungs-
aufwendungen zu vermeiden, war ein rÅckwirkenes Antragsrecht, § 7a
GewStG anzuwenden, in der Diskussion (vgl. BR-Drucks. 406/1/16, 39 f.).
Hierzu ist esnicht gekommen.
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§ 7a Rz. 22–25 Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges.

Soweit auf den Organtråger § 8b KStG keine Anwendung finden kann, gilt
§ 3c Abs. 2 EStG (40%iger Nichtabzug von Betriebsausgaben im Zusamm-
hangmit § 3Nr. 40 EStG).

3. Situation aufgrunddes § 7aAbs. 1 Satz 2GewStG

Da § 7a Abs. 1 Satz 1 GewStG die KÅrzungen des § 9 Nr. 2a, Nr. 7 und Nr. 8
GewStG auf Ebene der Organgesellschaft auschließt, fehlt es auch an derAn-
wendbarkeit des § 9 Nr. 2a Satz 3 GewStG (ggf. entsprechend nach § 9 Nr. 7
Satz 2 bzw. Nr. 8 Satz 2 GewStG). Die in unmittelbarem Zusammenhang mit
diesenDividenden stehenden (Beteiligungs-)Aufwendungenwåren ggf. nach
§ 8 Nr. 1 GewStG hinzuzurechnen. Dies schließt § 7a Abs. 1 Satz 2 GewStG
folgerichtig aus.

4. Unmittelbarkeit der Beteiligungsaufwendungen

Nachdem die Ergånzung in § 9 Nr. 2a Satz 3 GewStG (wie auch die Folge-
ånderungen in § 9 Nr. 7 Satz 2 bzw. Nr. 8 Satz 2 GewStG) durch das JStG 2007
v. 13.12.2006 (BGBl. I 2006, 2878 = BStBl. I 2007, 28) als Folge des Urteils des
BFH v. 25.1.2006 – I R 104/04 (BStBl. II 2006, 844) geschaffen worden ist, stellte
sich die Frage, welche Aufwendungen insoweit als relevant anzusehen seien.
In Betracht kommen Finanzierungskosten (so auch schon OFD MÅnster v.
4.9.2006 – G 1421-138-St 12-33, GmbHR 2004, 837, vgl. auch OFD Berlin v.
26.3.1997 – St 411 - G 1425-3/95, StEK GewStG § 9 Nr. 25 = GewSt-Kartei BE
§ 9Nr. 2a). HierfÅr sprechen dieGesetzeshistorie wie auch der Verweis auf die
Regelung des § 8 Nr. 1 GewStG in § 9 Nr. 2a Satz 3 GewStG, vgl. Adrian, BB
2015, 1113. AuchKosten fÅr dieWahrnehmung derGesellschaftersrechtewie
anteilige Verwaltungskosten kÇnnen Beteiligungsaufwendungen sein (so
schon BMF v. 20.1.1997 – IV C 5 - S 1300 - 176/96, BStBl. I 1997, 99 = FR 1997,
163, Tz. 1.4.2). Entscheidend bleibt aber, dass diese Aufwendungen im „un-
mittelbarenZusammenhangmit Gewinnanteilen“ stehen. Somit sind sonstige
Beteiligungsaufwendungen, wie Finanzierungskosten, die auch ohne denGe-
winnanteil anfallen, nicht relevant,Adrian, BB 2015, 1113,mwN,Schånzle/Bir-
ker, Ubg 2014, 637. Auch andere der Beteiligung nicht direkt zurechenbare
Einzelkosten, wie allgemeine Finanzierungskosten einerHolding fallen nicht
hierunter, soU. Prinz, GmbHR2016, R289 (290).

IV. Ermittlung desZurechnungsbetrags auf EbenederOrgangesell-
schaft (§ 7aAbs. 2 Satz 1GewStG)

Der nicht um § 9 Nr. 2a, Nr. 7 oder Nr. 8 GewStG gekÅrzte (bisherige) Gewer-
beertrag der Organgesellschaft ist in einem weiteren Schritt fÅr die Berech-
nung des Zurechnungsbetrags um § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG zu modifi-
zieren.. FÅr § 8b KStG ergibt sich dies aus dem fehlenden Anwendungsrege-
lung des § 15 Satz 1Nr. 2 Satz 1 KStG in § 7a Abs. 2 Satz 1GewStG und fÅr § 3
Nr. 40 EStG aus der entsprechenden Anwendung des § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2
KStG. Außerdem sind § 8 Nr. 1 GewStG wie auch § 8 Nr. 5 GewStG und § 9
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Ermittlung des Zurechnungsbetrags Rz. 25–27 § 7a

Nr. 2a, Nr. 7 und Nr. 8 GewStG entsprechend zu berÅcksichtigen. Soweit § 8b
KStG zur Anwendung kommt, fÅhrt dies dazu, dass die der Organgesellschaft
zugeflosseneDividendederEnkel-Kapitalgesellschaft umdenunmittelbar da-
mit zusammenhångendenBeteiligungsaufwand reduziert wird.Øhnliches gilt
im Fall der Anwendung des § 3 Nr. 40 EStG iVm. § 3c Abs. 2 EStG (zur Wir-
kungsweise vgl. Berechnungsbeispiele aus BT-Drucks. 18/9536, 60). Der so er-
mittelte Betrag wird demOrgantråger („netto“) zugerechnet und als „Zurech-
nungsbetrag derOrgangesellschaft zumOrgantråger“ bezeichnet.

1. EntsprechendeAnwendung der § 15 Satz 1Nr. 2 Såtze 2 bis 4KStGbei der
gewerbesteuerlichenOrganschaft (§ 7aAbs. 2 Satz 1GewStG)

§ 7a Abs. 2 Satz 1 GewStG bestimmt die Zurechnung des Gewerbeertrags der
Organgesellschaft. Dabei sind die in § 15 Satz 1Nr. 2 Såtze 2 bis 4 KStG fÅr die
ertragsteuerliche Organschaft vorgesehenen Regelungen zu beachten. Sie
werden fÅr entsprechend anwendbar erklårt. Nicht fÅr entsprechend anwend-
bar erklårtwird § 15 Satz 1Nr. 2 Satz 1KStG. Folglich ist § 8bAbs. 1 bis 6KStG
bei der Organgesellschaft im Rahmen der gewerbesteuerlichen Organgesell-
schaft zu beachten.DiesmÅsste eigentlich dazu fÅhren, dass fÅrGewerbesteu-
erzwecke der nach § 7 Satz 1 GewStG zugrunde zu legende Gewinn der Or-
ganschaft aus § 8 Abs. 1 KStG zu veråndern ist. Da der Gesetzgeber die Kor-
rekturen jedoch als Sonderregelungen bei (!) der Ermittlung des Gewerbeer-
trags einer Organgesellschaft in § 7a GewStG Åberschreibt und systematisch
zunåchst vom Gewinn nach § 7 Satz 1 GewStG ausgehend (nur) die in § 7a
Abs. 1 Såtze 1 und 2 GewStG betroffenen KÅrzungen im Zusammenhang mit
einer Schachteldividende fÅr nicht anwendbar erklårt, erfolgen dieseModifi-
kationen im Rahmen der Ermittlung des Zurechnungsbetrags der Organge-
sellschaft. Dabei ist dieRechtsformdesOrgantrågers auf Ebene derOrgange-
sellschaft zu berÅcksichtigen. Aufgrund der entsprechenden Anwendung des
§ 15Satz 1Nr. 2 Satz 4KStG ist klar, dass es fÅr die Frage, ob eineSchachtelbe-
teiligung vorliegt, jeweils getrennt auf die Beteiligungsverhåltnisse bei derOr-
gangesellschaft oder beim Organtråger ankommt. Eine von der Organgesell-
schaft gehaltene Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft kann auchweiterhin
zugleich eine mittelbare Beteiligung bei der Berechnung der Beteiligungs-
quote des Organtrågers sein (vgl. auch R 9.3 Satz 1 GewStR, H 9.3 „Mittelbare
Beteiligung“ GewStH). Die entsprechende Anwendung des § 15 Satz 1 Nr. 2
Satz 4KStG verhindert dies nicht.

Im Rahmen der gewerbesteuerlichen Organschaft ist bei der Ermittlung des
Zurechnungsbetrags der Organgesellschaft der Gewerbeertrag, der wegen
§ 7a Abs. 1 GewStG die Brutto-Schachteldividende (noch) enthålt, der Vor-
schrift des § 8b KStG zu unterwerfen, soweit KÇrperschaften, idR Kapitalge-
sellschaften (vgl. Rz. 9), als Organtråger betroffen sind. Folglich bleibt die
Bruttodividende nach § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG außer Ansatz. Nach § 8b Abs. 5
Satz 1 KStG gelten 5 % dieser Bruttodividende als pauschaler Betriebsausga-
benabzug. Eine Hinzurechnung der nach § 8b Abs. 1 KStG außer Ansatz blei-
benden Bruttodividende nach § 8 Nr. 5 GewStG entsprechend hat aufgrund
des § 9Nr. 2a oderNr. 7GewStG nicht zu erfolgen. Denn auch diese Vorschrif-
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§ 7a Rz. 27–29 Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges.

ten erklårt § 7a Abs. 2 Satz 1 GewStG insoweit fÅr entsprechend anwendbar.
Der Pauschbetrag aus § 8b Abs. 5 KStG wird nach § 9 Nr. 2a Satz 4 GewStG
nicht gekÅrzt. Entsprechendes gilt nach § 9 Nr. 7 Satz 4 bzw. Nr. 8 Satz 3
GewStG.Denn auch dieseVorschriftenwerden imRahmen der Ermittlung des
Zurechnungsbetrags der Organgesellschaft zum Organtråger (nun doch,
wenn auch nur) entsprechend fÅr anwendbar erklårt. Dies macht Sinn.
Schließlich darf es – ausgehend vom Urteil des BFH v. 17.1.2014 – I R 39/14
(BStBl. II 2015, 1052) – nicht zu den KÅrzungen nach § 9Nr. 2a, Nr. 7 oder Nr. 8
GewStGkommen. DieDividendemuss Teil desGewerbeertrags derOrgange-
sellschaft bleiben. ImRahmen der Ermittlung des Zurechnungsbetrags derOr-
gangesellschaft zum Organtråger soll jedoch darÅber hinaus die Situation ei-
ner Enkel-Kapitalgesellschaft geschaffen werden, deren Mutter-Kapitalge-
sellschaft keine Organgesellschaft im Rahmen einer gewerbesteuerlichen Or-
ganschaft ist. Folglich muss es zur entsprechenden Anwendung der in § 7a
Abs. 2 Satz 1 GewStG genannten Vorschriften kommen – ohne § 15 Satz 1
Nr. 2 Satz 2KStG.

Soweit beimOrgantråger keineKÇrperschaften betroffen sind, also derOrgan-
tråger eine natÅrliche Person ist, auch alsMitunternehmer einer Personenge-
sellschaft (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG), sieht § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG
iVm. § 7a Abs. 2 Satz 1 GewStG die Anwendung des § 3 Nr. 40 EStG entspre-
chend vor. Der steuerpflichtige Teil der Dividende ist gem. § 8 Nr. 5 Satz 1
GewStG iVm. § 9 Nr. 2a, Nr. 7 oder Nr. 8 GewStG (alle entsprechend) bei der
Ermittlung des Zurechnungsbetrags der Organgesellschaft zum Organtråger
ebenfalls zu kÅrzen, so dass die Schachteldividende zwar Teil des Gewerbeer-
trag der Organgesellschaft ist, nicht jedoch dieses Zurechnungsbetrags. Auch
insoweit besteht aufgrunddes § 7aAbs. 2 Satz 1GewStGGleichklang zu einer
Enkel-Kapitalgesellschaft, deren Mutter-Kapitalgesellschaft keine Organge-
sellschaft in einer gewerbesteuerlichenOrganschaft ist.

Soweit Beteiligungsaufwand, insbesondere Finanzierungszinsen, (vgl. Rz. 24)
bei derOrgangesellschaft in Bezug auf die Anteile an der Enkel-Kapitalgesell-
schaft vorliegt, kommt § 8 Nr. 1 GewStG entsprechend zur Anwendung. In
HÇhe des Beteiligungsaufwands geschieht (beiÛberschreiten des Freibetrags
nach § 8 Nr. 1 GewStG) die Hinzurechnung (bei Zinsen iH von 25 %). Der Zu-
rechnungsbetrag der Organgesellschaft zumOrgantråger ist entsprechend zu
erhÇhen. Soweit bei Personenunternehmen natÅrliche Personen betroffen
sind, ist § 3c Abs. 2 EStG zu beachten. Denn eine AusschÅttung von der Or-
gangesellschaft als Kapitalgesellschaft fÅhrt aufgrund des TeileinkÅnftever-
fahrens zum Nichtabzug von (derzeit) 40 % des Beteiligungsaufwands. § 9
Nr. 2a,Nr. 7 undNr. 8GewStG fÅhren imWeiteren zu einer KÅrzung auf 0 E, es
sei denn, die Beteiligungsaufwendungen sind hÇher als der Betrag der aus-
geschÅtteten Dividende. In diesem Fall entfållt die KÅrzung des (steuerpflich-
tigen) Gewinnanteils (unter BerÅcksichtigung von § 3c Abs. 2 EStG) nach § 9
Nr. 2a Satz 3 GewStG, vgl. weiterfÅhrend: § 9 Nr. 2a Rz. 45 – bzw. entspre-
chendnach § 9Nr. 7 Satz 4 bzw.Nr. 8 Satz 2GewStG).Gleichzeitig ist insoweit
§ 8 Nr. 1 GewStG zu beachten. In HÇhe des Saldos aus der Summe des Åber-
schießenden Teils der Aufwendungen abzgl. des steuerfreiem Betrags nach
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Ermittlung des Zurechnungsbetrags Rz. 29–31 § 7a

§ 3 Nr. 40 EStG und zzgl. des nichtabziehbarem Betrag nach § 3c Abs. 2 EStG
ist die Dividende nicht berÅcksichtigt worden. Folglich ist dieser (positive) Be-
trag die Hinzurechnung nach § 8Nr. 1 GewStG (vgl. nur Berechnungsbeispiel
in BT-Drucks. 18/9536, 60 fÅr Personenunternehmen, dort rechts).

2. Rechenschema

Soweit der Organtråger eine Kapitalgesellschaft (bzw. soweit dort eine Kapi-
talgesellschaft betroffen) ist, ist die folgendeRechnung vorzunehmen:

1. Ermittlung desGewinns (§ 7GewStG)

Schachteldividende

– unmittelbarer Beteiligungssaufwand

=Gewinn (§ 7GewStG)

2. Beachtung der Regelungendes § 7aAbs. 1GewStG:

Gewinn (§ 7GewStG)

(keineKÅrzungnach § 9Nr. 2a,Nr. 7 oderNr. 8GewStGundkeineHinzurech-
nung nach § 8Nr. 1GewStG)

=Gewerbeertrag derOrgangesellschaft

3. Ermittlung des Zurechnungsbetrags der Organgesellschaft zum Organtrå-
ger (§ 7aAbs. 2 Satz 1GewStG):

Gewerbeertrag derOrgangesellschaft

– Brutto-Dividende gem. § 8bAbs. 1KStG

+pauschaler Betriebsausgabenabzugsbetrag von 5 %der Brutto-Dividende

(sog. Schachtelstrafe, § 8bAbs. 5KStG)

(keine Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG, da § 9 Nr. 2a, Nr. 7 oder Nr. 8
GewStG entsprechend anwendbar, und zwar in Form des § 9 Nr. 2a Satz 4
GewStG, also derNicht-KÅrzungum§ 8bAbs. 5KStG)

=Zurechnungsbetrag derOrgangesellschaft zumOrgantråger

Sind beimOrgantråger natÅrliche Personen betroffen, gilt die folgende Rech-
nung zur Ermittlung des Zurechnungsbetrags der Organgesellschaft zum Or-
gantråger:

1. Ermittlung desGewinns (§ 7GewStG)

Schachteldividende

– unmittelbarer Beteiligungsaufwand

=Gewinn (§ 7GewStG)

2. Beachtung der Regelungendes § 7aAbs. 1GewStG:

Gewinn (§ 7GewStG)

(keineKÅrzungnach § 9Nr. 2a,Nr. 7 oderNr. 8GewStGundkeineHinzurech-
nung nach § 8Nr. 1GewStG)
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§ 7a Rz. 31–34 Ermittlung d.Gewerbeertrags einerOrganges.

=Gewerbeertrag derOrgangesellschaft

3. Ermittlung des Zurechnungsbetrags der Organgesellschaft zum Organtrå-
ger (§ 7aAbs. 2 Satz 1GewStG):

Gewerbeertrag derOrgangesellschaft

– steuerfreier Betrag nach § 3Nr. 40 EStG

+nichtabziehbarer Betrag nach § 3cAbs. 2 EStG

–KÅrzung nach § 9Nr. 2a, Nr. 7 oderNr. 8GewStG entsprechend, soweit nicht
Gewinn (unter 1.) negativ

(keine Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG, da § 9 Nr. 2a, Nr. 7 oder Nr. 8
GewStG entsprechend anwendbar, es sei denn Gewinn [unter 1.] war negativ,
dannHinzurechnung nach § 8Nr. 1GewStGmÇglich)

=Zurechnungsbetrag derOrgangesellschaft zumOrgantråger

Die Wirkungsweise des § 7a GewStG wird in der GesetzesbegrÅndung ver-
anschaulicht (s. BT-Drucks. 18/9536, 60).

V. Hinzurechnung nach § 8Nr. 1GewStG imKontext des § 7a
GewStG (§ 7aAbs. 2 Satz 2GewStG)

Der bei der Ermittlung desGewerbeertrags derOrgangesellschaft berÅcksich-
tigte Betrag der Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 GewStG ist unter BerÅck-
sichtigung der Korrekturbetråge nach § 7a Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GewStG
zu berechnen. Damit wird klargestellt, dass es aufgrund der Technik in § 7a
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GewStG bei der Berechnung des Zurechnungs-
betrags der Organgesellschaft zum Organtråger zu Neuermittlungen des Be-
trags der Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG kommen kann. Gemeint ist
hierbei die Verånderung der Summen, die fÅr den Freibetrag nach § 8 Nr. 1
GewStG eine Rolle spielen. Wird § 8 Nr. 1 GewStG aufgrund des § 7a Abs. 1
Satz 2 GewStG nicht angewandt und kommt es auch nach § 7a Abs. 2 Satz 1
GewStG nicht zu einer entsprechenden Anwendung dieser Hinzurechnung,
bleibt ein grÇßeresVolumen bei (anderen) Finanzierungsentgelten hinzurech-
nungsfrei.

VI. Anwendungdes § 7aAbs. 1 undAbs. 2GewStGauf Fålle des
§ 15 Satz 2KStG (§ 7aAbs. 3GewStG)

§ 15 Satz 2 KStG bestimmt, dass § 15 Satz 1Nr. 2 KStG auch fÅrGewinnanteile
aus der Beteiligung an einer auslåndischen Gesellschaft, die nach den Vor-
schriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der
Besteuerung auszunehmen sind, gilt. Damit sind diese Regelungen fÅr auslån-
dische Schachtelbeteiligungen anzuwenden. Werden bei der Organgesell-
schaft solche Dividenden vereinnahmt, deren Freistellung ertragsteuerlich
nicht nach § 8b KStG, sondern nach den Vorgaben eines DBA vorzunehmen
ist, gelten § 7a Abs. 1 GewStG und § 7a Abs. 2 GewStG entsprechend. Hierin
ist allenfalls eine Klarstellung zu sehen, so auch Schnitger, IStR 2016, 637.
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GewStGbei Fållen des § 15 Satz 2KStG Rz. 34 § 7a

Denn die in § 9 Nr. 8 GewStG gemeinten Dividenden auslåndischer Schach-
telbeteiligungen werden dort bereits genannt und fÅr nicht (§ 7a Abs. 1 Satz 1
GewStG) bzw. entsprechend (§ 7aAbs. 2 Satz 1GewStG) anwendbar erklårt.
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